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in den Schulen anzukaufen, wobei namentlich § 1 des Gesetzes von
1859 maßgebend ist, wonach jede Schule mit allem Nöthigen für den

Unterricht versehen sein soll, so daß also der Begriff von obligatorisch
vorgeschriebenen Lehrmitteln hier nicht mit aller Strenge zur Anwen-

dung käme. Uebrigens hat der Staat ärmere Gemeinden bei der

Anschaffung zu unterstützen und wohl mehr als die Hälfte der Gegen-
stände und Apparate sind von Schülern und Lehrern selbst zu sammeln
und zu fertigen. Die Kosten für Alles zusammen, wofür die Schul-
buchhandlung Ante neu wahrscheinlich die Erstellung übernehmen wird,
sollen 59 Fr. nicht überschreiten. (Schluß folgt.)

Aekanntmachllng.

Wiederholungs- und Fortbildungskurs im Seminar
zu Münchenbuchfee.

Der Direktor der Erziehung des Kantons Bern,

in Erwägung,

daß Art. 14 des Gesetzes über die Lehrerbildungsanstalten, vom
28. März 1869, alljährliche Wiederholungs- und Fortbildungskurse

für diejenigen patentirten Lehrer verlangt, welchen die Erziehungs-
dircktiou die Theilnahme an denselben gestattet, oder welche sie dazu

einberufen wird;
gestützt auf Art. 2 litt, x des Seminarreglements vom 22. No-

vember 186l, auf den Antrag des Scminardirektors und nach An-
hörung der Seminarkommission,

beschließt:

1. Es wird im Seminar zu Münchenbuchsee ein Wiederholungs-
und Fortbildungskurs auf die Dauer von drei Wochen abgehalten.

Derselbe beginnt Montags den 2. September Morgens 8 Uhr und

schließt mit dem 21. September.

2. In diesem Kurse wird mit Zuzrundlegung des obligatorischen

Unterrichtsplanes der Realuntcrricht der Volksschule mit besonderer

Rücksicht auf die Oberschule behandelt, und zwar

a. Allgemein eMethodik des Realunterrichts, täglich 1 Stunde

(Direktor Rüegg);
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b. Die Naturkunde der Volksschule in täglich 4 Stunden, wo-
von 2 Stunden auf die Naturgeschichte s Seminarlehrer Wyß)
und 2 Stunden auf die Naturlehre (Semi.iarlehrer Iff) fallen;

o. Geschichte, die neueste vaterländische Geschichte von 1798—1848
in wöchentlich 3 Stunden (Seminarlebrer König);

4. Geographie mit spezieller Berücksichtigung der Heimats künde

und der „Belehrungen ans der mathematischen Geographie";
täglich 1 Stunde (Mnstcrlehrer Jakob).
3. Die Zahl der Theilnedmer kann auf höchstens 59 ansteigen.

Sie erhalten den Unterricht unentgeldlich und überdies freies Logis
im Seminar und für die Kost eine angemessene Entschädigung.

Wer in den Kurs aufgenommen zu werten wünscht, hat sich bis

zum 14. März uächsthin unter Angabe des Geburtsjahres beim
Seminardirektor anschreiben zu lassen.

4. Der Seminardirektor ist mit der wettern Vollziehung dieses

Beschlusses beauftragt.

Bern, den 23. Februar 1867.

Der Direktor der Erziehung:
Kummer.

Lehrerseminar in Münchenbuchsee.
Die diesjährigen Prüfungen sind folgendermaßen festgesetzt

worden:
u. Promotionsprüfung der II. und III. Klasse: Montag den

1. April (von 8 Uhr Morgens an);
d Patentprüfung der I. Klasse (und der allfälligen andern

Lehramtskandidaten): 1) schriftliche Prüfung, den 1. April; 2)
mündliche Prüfung, Dienstag den 2. und Mittwoch den 3. April;

o. Oeffentliche Schlußprüfung der austretenden Zöglinge:
Donnerstag den 4. April;

ä. Aufnahmsprüfnng: Dienstag den 23. und Mittwoch den

24. April.
Bern, den 26. Februar 1867.

Namens der Erziehungsdircktion,
Der Sekretär:

Ferd. Häfelen.
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